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Leserbrief von W.Ogi nicht möglich da mehr als 154 
Zeichen. 
 
Amerikanische Verhältnisse? 
In der Schweizer Rechtsprechung gilt eigentlich die 
Unschuldsvermutung. Das Hundegesetz erlaubt jedoch der 
Justiz, die Kriminalisierung aller Hundehalter, auch in 
Bagatellfällen (so auch neulich im Urteil vom „Sandwich-
Prozess“ durch das Zürcher Obergericht). 
Ich war am letzten Samstag im Jura mit einer Wandergruppe 
und zwei Blindenführhunden unterwegs. Unsere Gruppe wurde 
auf dem signalisierten Wanderweg vor allem wegen der beiden 
Hunde (an der Leine) von Mutterkühen und später auch vom 
Stier attackiert. Es gab glücklicherweise keinen Unfall, es war 
einfach bedrohlich.  
Ob nach einem Unfall die Rechtsprechung (wir hätten aber 
sicher auch keine Anzeige gemacht) auch in diesem Fall, wo die 
Attacke mal gegen die Hunde und nicht umgekehrt erfolgte, die 
Justiz auch mit einer Geldstrafe von Fr. 30‘000.- reagiert hätte 
und nicht einfach die Unschuldsvermutung geltend gemacht 
hätte, stelle ich in Frage? 
Wegen Bagatellen so hohe Bussen anzuordnen, erinnert mich 
an amerikanische Verhältnisse. Der Kläger wollte sich 
offensichtlich mit seiner Schadenersatzforderung bereichern. 
Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht in der Schweiz eine 
Strafe nach den Vermögensverhältnissen ausspricht. 
Präsident Hunde-Partei, Walter Ogi 
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Das Hundegesetz erlaubt der Justiz, die Kriminalisierung der 
Hundehalter, auch in Bagatellfällen (Urteil „Sandwich-Prozess“ 
durch Zürcher Obergericht). Wegen solchen Lappalien so hohe 
Bussen anzuordnen, erinnert mich an amerikanische 
Verhältnisse. Der Kläger wollte sich offensichtlich mit seiner 
Schadenersatzforderung bereichern. Es kann doch nicht sein, 
dass ein Gericht in der Schweiz eine Strafe nach den 
Vermögensverhältnissen ausspricht.  
Am Samstag erfolgte im Jura eine Attacke von Mutterkühen 
gegen zwei Blindenführhunde und deren Wandergruppe. Ob die 
Justiz bei Unfallfolgen auch in diesem Fall mit einer Geldstrafe 
von Fr. 30‘000.- reagiert hätte und nicht einfach die 
Unschuldsvermutung geltend gemacht hätte, das stelle ich in 
Frage? 
Präsident Hunde-Partei, Walter Ogi 
 
 



 


